Obergericht des Kantons Zurich
lI. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB110325-0O/U/cs

Mitwirkend: die Oberrichter lic.iur. Spiess, Vorsitzender, lic.iur. Ruggli und lic.iur.

et phil. Glur sowie der Gerichtsschreiber lic.iur. Hafner

Urteil vom 15. November 2011

in Sachen

A. :
Angeklagter und Appellant

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt X. ,
gegen
Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis, vertreten durch Leitende Staatsanwaltin
lic. iur. Wiederkehr,
Anklagerin und Appellatin

betreffend Gewalt und Drohung gegen Behoérden und Beamte etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom 1. Marz 2010
(DG090061)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 12. November
2009 (Urk. 20) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:

1.  Der Angeklagte A. ist schuldig

- der Gewalt und Drohung gegen Behoérden und Beamte im Sinne von
Art. 285 Ziff. 1 StGB;

- der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB;
- der Tatlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs.1 StGB;

- der Widerhandlung gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33
Abs. 1 lit. a WG.

2.  Der Angeklagte wird freigesprochen vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs
im Sinne von Art. 186 StGB.

3. Der Angeklagte wird bestraft mit 10 Monaten Freiheitsstrafe (wovon 375 Ta-
ge durch Untersuchungs- sowie Sicherheitshaft und vorzeitigen Strafvollzug

bis und mit heute erstanden sind) sowie einer Busse von Fr. 500.—.

4. Bezahlt der Angeklagte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle

eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.

5. Es wird eine stationare therapeutische Massnahme im Sinne von

Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Stérungen) angeordnet.

6. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu diesem Zweck aufgeschoben.



Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr.  4'000.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 48.00 Kanzleikosten Untersuchung
Fr. 17'994.00 Kosten Untersuchung

Fr. 17'557.60 amtliche Verteidigung

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens,
einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Ange-
klagten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden hingegen

sofort definitiv abgeschrieben.

Beschluss der Vorinstanz:

Die mit Verfigung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 23. Februar
2009 beschlagnahmten Gegenstande (Lagernummer ...), namentlich

- Schlagstock aus Holz, 45 cm lang;

- Klappmesser, Gesamlange 19 cm, Klingenlange 8 cm;

- Pfefferspray, Marke: Protect plus 40 ml;

- Geschwungenes samuraiahnliches Messer, Gesamtlange 46 cm, mit 2
geschwungenen Klingen a 15 cm;

~  Unterziehweste mit Stichschutz

werden eingezogen und der Kasse des Bezirksgerichts Dietikon zur

Vernichtung Uberlassen.

Das mit Verfugung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 27. Mai 2009
beschlagnahmte Natel der Marke "Sony Ericsson", IMEI-Nr. ..., inkl. SIM-
Card Sunrise (Lagernummer ...) wird dem Angeklagten nach Eintritt der

Rechtskraft auf erstes Verlangen herausgegeben.



a)

Berufungsantrage:

des Verteidigers des Angeklagten:

(Urk. 81 S. 1))

1.

Auf die Anklage wegen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB und Tat-
lichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB sei infolge Ruckzugs der

Strafantrage der Herren B. und C. sowie von Herrn
D. und Frau E. nicht einzutreten.
A. sei der Gewalt und Drohung gegen Behdérden und Beamte im

Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB schuldig zu sprechen, ebenso der Wi-
derhandlung gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a

Waffengesetz.

Die Berufung wird im Weiteren hinsichtlich Ziff. 2 des Dispositivs zu-
ruckgezogen, womit der Freispruch bezuglich des Vorwurfs des Haus-
friedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB als in Rechtskraft erwach-

sen zu betrachten ist.

In Abanderung von Ziff. 3 des Urteilsdispositivs sei Herrn A, mit
einer Freiheitsstrafe von maximal funf Monaten zu bestrafen. Es ist
davon Vormerk zu nehmen, dass durch Untersuchungs- und Sicher-
heitshaft wie vorzeitigen Straf- und Massnahmevollzug die Freiheits-

strafe vollstandig (und mehrfach) verbusst ist.
Von der Ausfallung einer Busse sei abzusehen.

Auf die Anordnung einer stationaren therapeutischen Massnahme im
Sinne von Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Stérungen) sei

ganzlich abzusehen.

Herr A. sei aus dem vorzeitigen Massnahmeantritt zu entlassen

und auf freien Fuss zu setzen.



6. Inteilweise Abanderung von Ziff. 8 des Urteilsdispositivs seien die Kos-
ten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens sowohl von
erster als auch von zweiter Instanz, einschliesslich der Kosten der amt-
lichen Verteidigung fur beide Instanzen auf die Staatskasse zu nehmen

und definitiv abzuschreiben.

7. Hinsichtlich des Beschlusses der Vorinstanz auf Seite 4 Ziff. 1., wo-

nach die nachfolgenden Gegenstande

— Schlagstock aus Holz, 45 cm lang
— Klappmesser, Gesamtlange 19 cm, Klingenlange 8 cm
— Pfefferspray, Marke Protect plus 40 ml

— geschwungenes samuraiahnliches Messer, Gesamtlange 46 cm, mit

zwei geschwungenen Klingen a 15 cm

— Unterziehweste mit Stichschutz

beschlagnahmt, eingezogen und vernichtet werden sollen, wird die Be-
rufung zurickgezogen. Der Einziehung und Vernichtung wird damit

ausdrucklich zugestimmt.

8. Gegen die Herausgabe des Natels der Marke Sony Ericsson, IMEI-Nr.
... wird nicht opponiert bzw. wird die Berufung ebenfalls zurlickgezo-

gen, womit auch dieser Beschluss in Rechtskraft erwachsen kann.

b) des Vertreters der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis:
(Urk. 82, S.1f.)

1.  Der Angeklagte A. sei

der Gewalt und Drohung gegen Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
StGB

sowie



der Widerhandlung gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs.
1 lit. a WG

schuldig zu sprechen.

2. Der Angeklagte sei zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten zu verurtei-
len, eventualiter sei bei einem Rickzug von Strafantragen die Strafe

leicht zu reduzieren, jedoch nicht unter 8 Monaten.
3. Die Strafe sei vollumfanglich zu vollziehen.

4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe sei zugunsten einer stationaren Mass-
nahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB aufzuschieben.

Erwaqungen:

l. Formelles

1. Am 1. Marz 2010 verurteilte das Bezirksgericht Dietikon den Angeklagten
wegen Gewalt und Drohung gegen Behoérden und Beamte, Drohung, Tatlichkeiten
und Widerhandlung gegen das Waffengesetz und bestrafte ihn mit zehn Monaten
Freiheitsstrafe und einer Busse von Fr. 500.—. Vom Vorwurf des Hausfriedens-
bruchs sprach es ihn frei. Das Gericht ordnete fur den Angeklagten eine stationa-
re therapeutische Massnahme zur Behandlung von psychischen Stérungen an
(Urk. 65).

Gegen dieses Urteil liess der Angeklagte am 10. Marz 2010 Berufung einle-
gen (Urk. 41). Seine Beanstandungen folgten mit Eingabe vom 3. Marz 2011 (Urk.
60): Demnach wurden nebst Erhebung der Ruge der Verletzung des Beschleuni-
gungsgebots samtliche Schuldspriiche angefochten und mit der Anktindigung von

im Berufungsverfahren zu erwartenden Rickziigen von Strafantragen bei den An-



tragsdelikten sinngemass auch die Strafe in Frage gestellt. Gleiches wurde be-
zuglich der angeordneten stationaren Massnahme ausgefuhrt: Wegen des nach
einer nutzlosen, langen Zeit im Strafvollzug erst spaten Antritts der Massnahme
und deren strengen Regimes sei "das setting fur eine erfolgreiche Therapie (...)
endgultig in Frage" gestellt. Zudem entfalle bei der nurmehr eingeschrankten Ver-
urteilung des Angeklagten in zweiter Instanz "wohl auch die Grundlage fur die
Anordnung einer stationaren Massnahme". Ferner wurde von der Verteidigung

auch der Beschluss der Vorinstanz als angefochten bezeichnet.

Anlasslich der Berufungsverhandlung schrankte die Verteidigung des Ange-
klagten mit den Antragen, die sie stellte (Urk. 81 S. 1 f.), die Berufung im Schuld-
punkt ein auf die Anfechtung derjenigen Verurteilungen, bezuglich welcher Straf-
antragsruckzuge vorlagen. Die Strafe und die Anordnung einer stationaren Mass-
nahme sowie die vorinstanzliche Kostenauflage blieben angefochten. Die Anfech-

tung der weiteren Entscheide der Vorinstanz wurde fallen gelassen.

Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf ein Rechtsmittel und beantragte die

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 63).

Demnach haben als unangefochten zu gelten die Verurteilung des Ange-
klagten wegen Gewalt und Drohung gegen Behorden und Beamte und wegen
Widerhandlung gegen das Waffengesetz (Urteilsdispositiv Ziffer 1, teilweise), der
Teilfreispruch (Ziffer 2) und die Kostenaufstellung (Ziffer 7) sowie der Beschluss
der Vorinstanz (Einziehung bzw. Herausgabe). Dass all diese Entscheide somit in

Rechtkraft erwachsen sind, ist vorab festzustellen.

2. Wahrend die Staatsanwaltschaft auf die Stellung von Beweisantragen
verzichtete (Urk. 63), beantragte die Verteidigung ursprunglich, es sei das psychi-
atrische Gutachten von F.__ durch diesen schriftlich oder mindlich in der Be-
rufungsverhandlung erganzen zu lassen. Subeventualiter seien die Verantwortli-
chen des Massnahmezentrum G.__ zu befragen und/oder ein Augenschein
vor Ort vorzunehmen (Urk. 70; siehe auch Urk. 60 S. 4). In der Berufungsver-

handlung hielt die Verteidigung an diesen Beweisantragen lediglich fur den Fall



fest, dass das Gericht die Anordnung einer stationaren Massnahme tUberhaupt

noch ins Auge fassen wurde (Urk. 81 S. 10).

3. Am 14. November 2011 haben die GeschadigtenD._  undE._
ihre Strafantrage wegen Drohung und am 7. November 2011 die Geschadigten
B.  undC.___ diejenigen wegen Kdrperverletzung bzw. Tatlichkeiten zu-
ruckgezogen (Urk. 77 - 80). Auf die entsprechenden Anklagevorwurfe wegen
Drohung und Tatlichkeiten (Anklageschrift HD, erste zwei Absatze des Sachver-

halts, und ND 1) ist deshalb nicht weiter einzutreten.

Il. Strafe

Gegenuber dem vorinstanzlichen Urteil verbleiben der Berufungsinstanz zur
Ahndung lediglich die dem Angeklagten anzulastende Gewalt und Drohung gegen
Behdrden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB und die Widerhandlung
gegen das Waffengesetz. Darauf steht als Strafe beide Male Freiheitsstrafe bis
drei Jahre oder Geldstrafe. Bezuglich des erstgenannten Delikts ist der Vorinstanz
beizupflichten, dass das Verschulden des Angeklagten nicht mehr als leicht zu
betrachten ist, er jedoch aus der Situation heraus und nicht vorgangig geplant ge-
handelt hat (Urk. 65 S. 21f.). Das Bezirksgericht hat auch die personlichen Ver-
haltnisse des Angeklagten, seine drei einschlagigen Vorstrafen und sein Ge-
standnis richtig gewdurdigt (a.a.0. S. 22f.). Gleiches gilt flr die gutachterlich abge-
stltzte Annahme der Verminderung der Schuldfahigkeit des Angeklagten in mit-
telschwerem Grade, die zu einer nicht unerheblichen Strafmilderung fihren muss.
Demgegenuber erhoht sich vorliegend die Strafe durch das Hinzutreten der Wi-
derhandlung gegen das Waffengesetz. Auf der anderen Seite ist festzuhalten,
dass die Dauer des vorliegender Verfahrens zum Teil auf die Verletzung des Be-
schleunigungsgebots zuriick zu flhren ist, was sich in einer Senkung der Strafe
auswirken muss. Im Ergebnis erscheint eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten
dem Tatverschulden und den personlichen Verhaltnissen des Angeklagten ange-

messen.



Durch die vom Angeklagten im vorliegenden Verfahren erstandene Haft von
123 Tagen und den vorzeitigen Strafvollzug von 159 Tagen ist sowohl die neue
Freiheitsstrafe von sechs Monaten erstanden als auch der bedingt aufgeschobe-
ne Strafrest von 94 Tagen aus dem Vollzug der Vorstrafen vom 24. August 2007
(umgewandelt mit Entscheid vom 26. Mai 2008) und 1. Juli 2008 sowie diverser

Bussenersatzfreiheitsstrafen.

lll. Massnahme

1. Gemass Art. 56 Abs. 2 StGB setzt die Anordnung einer Massnahme vo-
raus, dass der mit ihr verbundene Eingriff in die Personlichkeitsrechte des Taters
im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht un-
verhaltnismassig ist. Dieser Grundsatz stellt bei Massnahmen einen wichtigen
Korrekturfaktor dar, da hier nicht wie bei Strafen dem Verschulden eine sanktions-
limitierende Funktion zukommt, sondern die Dauer und die personlichkeitsveran-
dernde Eingriffsintensitat einer Massnahme weit Uber eine die Schuld angemes-
sene Strafe hinaus gehen kann. Dies ist auch vorliegend der Fall, in welchem ei-
ner unterjahriger Freiheitsstrafe ein Massnahmenvollzug in einer geschlossenen
Anstalt wahrend mehreren Jahren gegenubersteht. Die Massnahme bedarf somit
einer besonderen Rechtfertigung. Primare Legitimationsgrundlage ist dabei die
Sozialgefahrlichkeit des Taters. Diese muss sich in der Anlasstat realisiert haben,
wobei auch allfallige frihere einschlagige Taten mitzuberlcksichtigen sind, und
die darin manifestierte Sozialgefahrlichkeit muss weitere Straftaten beflrchten
lassen. Der bloss ausserliche Eindruck darf dabei nicht schon entscheidend sein.
Vielmehr ist die vom Betroffenen ausgehende Gefahr naher zu Uberprufen und
hinreichend zu konkretisieren. Dabei sind die bisherigen Verfehlungen des Ange-
klagten nach ihrer Erheblichkeit hinsichtlich Sozialgefahrlichkeit und danach zu
analysieren, was von ihnen bezuglich Schwere und Wahrscheinlichkeit kunftiger

Wiederholungen abgeleitet werden kann.
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2. Die Vorinstanz hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgend fir den
Angeklagten eine stationare therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB (Be-
handlung psychischer Storungen) angeordnet. Sie stutzte sich dabei auf das psy-
chiatrische Gutachten des Facharztes F._ vom 11. Oktober 2009 (Urk. 13/3).
Darin wird dem Angeklagten im tatmotivationalen Zusammenhang eine schwere
Personlichkeitsstorung von emotional instabilem (impulsiven) Typus attestiert.
Weiter wird die Gefahr neuerlicher Korperverletzungsdelikte (aus dem Geflhl sub-
jektiver Beeintrachtigung und ungerechter Behandlung seiner Person) als hoch
eingestuft; allerdings bestehen gemass dem Gutachter keine Hinweise dafur,
dass Delikte aus dem Katalog von Art. 64 StGB wahrscheinlich waren (a.a.O. S.
74 f.). Im Ergebnis empfiehlt der Gutachter eine stationare Behandlungsmass-
nahme nach Art. 59 StGB, wobei diese mehrjahrig ausgerichtet sein misse und

auch gegen den Willen des Angeklagten durchgefuhrt werden kénne.

Die Vorinstanz hat auf der Basis des Gutachtens die Voraussetzungen der
Anordnung der empfohlenen Massnahme geprift und hat das Vorliegen einer
schweren psychischen Stérung und den Zusammenhang mit den Taten, deretwe-
gen der Angeklagte zu verurteilen war, bejaht. Auch hielt sie die Behandlungsbe-
dirftigkeit des Angeklagten wie auch das Sicherheitsbediirfnis der Offentlichkeit
fur gegeben. Im gleichen Sinne bejahte sie die Geeignetheit der empfohlenen
Massnahme hinsichtlich ihrer praventiven Wirkung und die Existenz von dazu ge-
eigneten Einrichtungen sowie die Erforderlichkeit der Behandlung des Angeklag-
ten. Zuletzt erachtete die Vorinstanz angesichts der Sozialgefahrlichkeit des An-
geklagten den empfohlenen erheblichen und lang dauernden Eingriff in seine per-
sonliche Freiheit fur verhaltnismassig (Urk. 65 S. 25 - 30).

3. Ob die Vorinstanz die weiteren Pramissen richtig getroffen hat, kann vor-
erst offen bleiben, denn bei der gegebenen Aktenlage erscheint jedenfalls die An-
ordnung einer stationaren Massnahme den Grundsatz der Verhaltnismassigkeit
zu verletzen. Anlasstaten waren urspringlich eine telefonische Todesdrohung ge-
genuber zwei Geschadigten, sodann eine Tatlichkeit durch einen Pfeffersprayein-
satz gegen zwei Sicherheitsleute eines Warenhauses und ein dortiger Hausfrie-

densbruch, ferner Widerstand gegen seine Verhaftung durch zwei Polizisten mit-
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tels Beschimpfung, Drohung und Tatlichwerden sowie zuletzt ein Verstoss gegen
das Waffengesetz durch das MitfUhren zweier Messer. Nachdem der Vorwurf des
Hausfriedensbruchs infolge rechtskraftigen Freispruchs durch die Vorinstanz und
die Vorwurfe der Drohung und der Tatlichkeiten zufolge Rickzugs der entspre-
chend Strafantrage entfallen, verbleiben als Anlasstaten fur eine Sanktion nebst
der Widerhandlung gegen das Waffengesetz einzig die Gewalt und Drohung ge-
gen Behdrden und Beamte. Diesbezuglich ist festzuhalten, dass als negative Fol-
ge des Tatlichwerdens des Angeklagten anlasslich seiner Verhaftung vom

18. Februar 2009 einzig ein geschwollenes Knie eines Polizisten resultierte. Dies

hat vom Verletzungsbild her Tatlichkeitscharakter.

Trotzdem ein eigentliches Kdrperverletzungsdelikt von Anfang an nicht vor-
lag, hat die Staatsanwaltschaft dem Gutachter den Auftrag unter dem Betreffnis
"Korperverletzung etc." erteilt und die Anlasstaten somit unnétig aggraviert (vgl.
Urk. 13/1). Es erstaunt nicht, dass der Gutachter seine Prognose in der Folge auf
"neuerliche Korperverletzungsdelikte" bezog (und die entsprechende Gefahr als
hoch einstufte; Urk. 13/3 S. 75). Richtigerweise hatte sich die Einschatzung des
Gutachters hauptsachlich auf Tatlichkeiten und Drohungen, die sich auch gegen
Ordnungshdter richten, beschranken sollen oder dann hatte speziell begrindet
werden mussen, wieso in Zukunft mit eigentlichen Korperverletzungsdelikten zu
rechnen ware. Darauf, dass das psychiatrische Gutachten davon abgesehen
durchaus aussagekraftig und nachvollziehbar ausgefallen ist, wird zurlickzukom-

men sein.

Auch aus den Vorstrafen des Angeklagten lasst sich keine ausreichende
Basis zur Annahme einer Aggravierung allenfalls kinftiger Delikte schaffen. Vor-
weg ist festzuhalten, dass die (inzwischen geldschten) Vorstrafen des Angeklag-
ten aus den Jahren 1998 und 2001, da im Wesentlichen Vorfalle, wenn zum Teil
auch sehr gravierende den Strassenverkehr betreffend, fur den vorliegenden
Sachzusammenhang der Anordnung einer stationaren Massnahme nicht aussa-
gekraftig sind. Auffallig in diesem Zusammenhang ist einzig der Vorfall vom 9.
August 1999, bei dem der Angeklagte einer Mitbewohnerin des Mehrfamilienhau-

ses wegen des Gebells ihres Hundes in derber Sprache Schlage androhte. Damit
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hatte es jedoch sein Bewenden, so dass mit Fug von einem Bagatellereignis, das
lange zuruckliegt, ausgegangen werden kann. Was sodann die drei Verurteilun-
gen des Angeklagten zwischen 2005 und 2008 angeht, so fallt auf, dass von den
sechs einzelnen Vorfallen, die im weitesten Sinne etwas mit physischer Gewalt
oder deren Androhung zu tun haben, deren drei Situationen betreffen, in welchen
der Angeklagte im Zusammenhang mit seiner Verhaftung der Polizei Widerstand
geleistet hat. Sein Tun hat bei den Polizisten, die stets zu zweit waren, soweit ak-
tenkundig zu keinen Verletzungen gefihrt. Ein weiterer Vorfall betraf sodann tele-
fonische Drohungen des Angeklagten gegentber Mitarbeitern des Sozialamtes,
nachdem seiner Mutter die Beitrage gekurzt worden waren. Auch wenn diese
Drohungen schlimmster Art waren, traf der Angeklagte anschliessend keine An-
stalten, entsprechend tatig zu werden, sondern bereute sein Vorgehen. Es ver-
bleiben die zwei letzten Vorfalle, aufgrund derer der Tatbestand der einfachen
Korperverletzung tatsachlich zur Anwendung gebracht worden ist. Der erste da-
tiert vom 16. Marz 2004 und betraf eine Prugelei des Angeklagten mit einem Pas-
santen in einer Bahnhofunterfihrung. Das Opfer hat dabei Schurfungen und eine
Trapezmuskelquetschung erlitten (nicht eine Stauchung der Halswirbelsaule, wie
es in der damaligen Anklageschrift stand; vgl. Beizugsakten Bezirksgericht Zurich
Prozess-Nr. GG050035, ND4 Urk. 10/2). Der zweite Vorfall spielte sich am 2. De-
zember 2005 ab und dem Angeklagten wurde diesbezuglich lediglich Gehilfen-
schaft durch sein Dabeistehen vorgeworfen. Das Opfer erlitt durch die Einwirkung
des Komplizen des Angeklagten Schurfungen, Kratzwunden und Quetschungen
am Knie. Der entsprechende Strafbefehl gegen den Angeklagten halt fest, dass er

nicht selber Hand angelegt hatte.

Die Analyse der friheren Verurteilungen des Angeklagten zeigt zusammen-
fassend, dass in Ubereinstimmung mit dem neusten psychiatrischen Gutachten
zwar von einer grossen Impulsivitat des Angeklagten beim Gefuhl subjektiver Be-
eintrachtigung oder ungerechter Behandlung auszugehen ist und dies immer wie-
der zu tatlichen Reaktionen oder einem anderen Imponiergehabe (Drohungen,
Beschimpfungen, Anspucken) fuhrt. Ein Schwerpunkt im Sinne von Korperverlet-
zungen lasst sich jedoch auch aus der Vorgeschichte des Angeklagten nicht ab-

leiten. Damit entbehrt die vom Gutachter prognostizierte hohe Gefahr neuerlicher
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Korperverletzungsdelikte weitgehend einer Grundlage im Vorleben und in den An-

lasstaten des Angeklagten.

Zusammengefasst hat sich die von der Vorinstanz angenommene Sozialge-
fahrlichkeit des Angeklagten, welche Legitimationsgrundlage fur die anzuordnen-
de stationdare Massnahme ware, weder in den Anlasstaten noch in den friiheren
Delikten des Angeklagten in einem Ausmass realisiert, als dass von einer ausrei-
chenden Rechtfertigung fur eine zeitlich unbefristete freiheitsentziehende Mass-
nahme gesprochen werden kénnte. Es hat sich denn auch keine der Instanzen,
die die friheren Verurteilungen ausgefallt haben, veranlasst gesehen, eine solche
Massnahme anzuordnen. Das Bezirksgericht Zurich hat in seinem Urteil vom 1.
November 2005 trotz der beim Angeklagten bereits damals gutachterlich festge-
stellten sehr schweren Personlichkeitsstérung mit emotional instabilen und impul-
siven Zugen nicht zuletzt angesichts fehlender Massnahmefahigkeit und -willigkeit
des Angeklagten eine sichernde Massnahme ausdrucklich als nicht angezeigt er-
achtet (vgl. beigezogene Akten, Urk. 54 S. 12). Auch im Strafbefehl vom 24. Au-
gust 2007 und im Urteil vom 1. Juli 2008 war von einer entsprechenden Mass-

nahme nicht die Rede.

Dass auch die Massnahmefahigkeit und -willigkeit des Angeklagten mit Be-
zug auf eine stationare Massnahme eher fraglich erscheint, belegt der Bericht des
Massnahmezentrums G.__ vom 30. Juni 2011 (Urk. 74), wonach man auch
nach einem Jahr vorzeitigen Massnahmeantritt "heute nur unwesentlich an einem
anderen Ort (sei), wie zu Beginn des Eintritts" und wonach der Angeklagte "letzt-
endlich bis heute nicht bereit (ist), sich auf eine eigentliche Therapie einzulassen"
(Urk. 74 S. 16).

Davon abgesehen verbietet — wie oben dargelegt — bereits das Ubermass-
verbot die Anordnung einer Massnahme, wie sie die erste Instanz angeordnet hat.
Dies gilt auch hinsichtlich der von ihr bemuhten Wahrung der offentlichen Sicher-
heit, die bei der eher niedrigschwelligen Delinquenz des Angeklagten nicht ent-
scheidend in Frage gestellt erscheint. Im Ergebnis erscheint eine stationare the-
rapeutische Massnahme im vorliegenden Fall als unverhaltnismassig, weshalb

von ihrer Anordnung abzusehen ist.
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4. Auf der anderen Seite kann sich die Berufungsinstanz der Beurteilung
des psychiatrischen Gutachters nicht verschliessen, wonach der Angeklagte ins-
besondere an einer schweren Personlichkeitsstorung vom impulsiven Typus leidet
und, selbst wenn er nicht gezielt Gewalthandlungen sucht, so doch eine hohe
Ruckfallgefahr fur die Begehung von mit friheren Vorgangen vergleichbaren Ta-
ten besteht (vgl. Urk. 13/3, insbes. S. 55-59 und S. 73). Der Gutachter hielt des-
halb die Massnahmeindikation fur gegeben. Er favorisierte dabei zwar klar ein sta-
tionares Setting (a.a.0. S. 71 und 75f), auch wenn er darauf hinwies, dass der ei-
ner solchen Behandlung vorangehende Strafvollzug - wie im vorliegenden Fall
denn auch geschehen - die Gefahr mit sich bringe, dass der Explorand sich nicht
mehr in ein therapeutisches Setting einbinden lasse. Immerhin erweisen sich die
Erdrterungen des Gutachters nicht als darauf ausgelegt, eine ambulante Mass-
nahme wenigstens in majore minus geradezu auszuschliessen. Nachdem nun
aber die Anordnung einer stationaren Massnahme am Verhaltnismassigkeits-
grundsatz scheitern muss, verbleibt als noch vertretbare, weil weniger einschnei-
dende Behandlungsweise, um der weiterhin gegebenen Behandlungsbedurftigkeit
des Angeklagten zu entsprechen und der fortdauernden Ruckfallgefahr begegnen
konnten, einzig die ambulante Variante. Diese hatte, anders als die Fortfuhrung
eines stationaren Settings, zudem den Vorteil, dass der Angeklagte sich dazu
ausdrucklich bereit erklart hat (vgl. Prot. Il S. 13). Auch eine ambulante Behand-
lung hatte primar die Personlichkeitsstorung des Angeklagten vom impulsiven Ty-
pus anzugehen, musste aber in zweiter Linie auch seinen weiteren psychischen
Storungen Beachtung schenken (Abhangigkeit von Suchtstoffen bzw. posttrauma-
tische Belastungsstorung). Aus all diesen Grunden ist fir den Angeklagten eine

ambulante Behandlung im Sinne von Art. 63 Abs. 1 StGB auszuordnen.

IV. Kosten und Entschadigung

1. Der Angeklagte liess in der Berufungsverhandlung ausdricklich auf eine
Entschadigung bzw. eine Genugtuung fur den durch den vorzeigen Massnahme-
vollzug erlittenen Freiheitsentzug verzichten (Urk. 81 S. 13). Davon ist Vormerk zu

nehmen.
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2. Infolge der Bestatigung der Verurteilung des Angeklagten in zwei Punk-
ten sind ihm die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsver-
fahrens einschliesslich der Kosten seiner amtlichen Verteidigung immerhin zur
Halfte aufzuerlegen, im Ubrigen aber auf die Gerichtskasse zu nehmen. Der Kos-
tenanteil des Angeklagten ist angesichts seiner Mittellosigkeit jedoch abzuschrei-

ben.

3. Da der Angeklagte mit seiner Berufung weitestgehend durchdringt, sind
die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens einschliesslich derjenigen seiner

amtlichen Verteidigung auf die Gerichtskasse zu nehmen.

Es wird beschlossen:

1. Auf die Anklagevorwtrfe betreffend Drohung und Tatlichkeiten wird nicht

eingetreten.

2. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom
1. Marz 2010 hinsichtlich Dispositivziffern 1, teilweise (Verurteilung wegen
Gewalt und Drohung gegen Behdrden und Beamte und Widerhandlung ge-
gen das Waffengesetz), 2 (Teilfreispruch) und 7 (Kostenaufstellung) sowie
der dazugehorige Beschluss (Einziehung, Herausgabe) in Rechtskraft er-

wachsen sind.
3.  Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

4. Rechtsmittel:

Gegen Ziffer 1 dieses Beschlusses kann bundesrechtliche Beschwerde in

Strafsachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen, be-

grundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des
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Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Es wird erkannt:

Der Angeklagte A. wird bestraft mit 6 Monaten Freiheitsstrafe, welche
durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen Strafvollzug er-

standen sind.

Es wird festgestellt, dass der bedingt aufgeschobene Strafrest von 97 Tagen
aus dem Vollzug der Strafen gemass Urteilen vom 24. August 2007 (umge-
wandelt mit Entscheid vom 26. Mai 2008) und 1. Juli 2008 sowie diversen
Bussenersatzfreiheitsstrafen durch den vorzeitigen Strafvollzug im vorlie-

genden Verfahren ebenfalls erstanden ist.

Von der Anordnung einer stationaren therapeutischen Massnahme im Sinne
von Art. 59 StGB wird abgesehen.

Es wird eine ambulante Behandlung des Angeklagten im Sinne von Art. 63
Abs. 1 StGB angeordnet.

Vom Verzicht des Angeklagten auf Entschadigung und Genugtuung wird

Vormerk genommen.

Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens,
einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Ange-
klagten zur Halfte auferlegt und im Ubrigen auf die Gerichtskasse genom-
men. Der Kostenanteil des Angeklagten wird definitiv abgeschrieben.
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Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr fallt ausser Ansatz; die weiteren Kos-

ten betragen:

Fr. amtliche Verteidigung (ausstehend)

Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der

amtlichen Verteidigung, werden auf die Gerichtskasse genommen.

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des Ange-
klagten (Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis (Ubergeben)

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- das Massnahmenzentrum G. , ... [Adresse]
sowie in vollstandiger Ausfertigung an
- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des Ange-

klagten
- die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- das Migrationsamt des Kantons Zurich

- die KOST Zirich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Loschungsdaten

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.

Rechtsmittel:

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.
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Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen, be-

grundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich
[I. Strafkammer

Zurich, 15. November 2011

Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:

Oberrichter lic. iur. Spiess lic. iur. Hafner



	Urteil vom 15. November 2011
	
 Anklage:
	Urteil der Vorinstanz:
	1. Der Angeklagte A._____ ist schuldig
	 der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB;
	 der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB;
	 der Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs.1 StGB;
	 der Widerhandlung gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG.

	2. Der Angeklagte wird freigesprochen vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB.
	3. Der Angeklagte wird bestraft mit 10 Monaten Freiheitsstrafe (wovon 375 Tage durch Untersuchungs- sowie Sicherheitshaft und vorzeitigen Strafvollzug bis und mit heute erstanden sind) sowie einer Busse von Fr. 500.–.
	4. Bezahlt der Angeklagte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
	5. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Störungen) angeordnet.
	6. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu diesem Zweck aufgeschoben.
	7. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	8. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Angeklagten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden hingegen sofort definitiv abgeschrieben.
	Beschluss der Vorinstanz:
	1. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 23. Februar 2009 beschlagnahmten Gegenstände (Lagernummer …), namentlich
	 Schlagstock aus Holz, 45 cm lang;
	 Klappmesser, Gesamlänge 19 cm, Klingenlänge 8 cm;
	 Pfefferspray, Marke: Protect plus 40 ml;
	 Geschwungenes samuraiähnliches Messer, Gesamtlänge 46 cm, mit 2 geschwungenen Klingen à 15 cm;
	 Unterziehweste mit Stichschutz

	werden eingezogen und der Kasse des Bezirksgerichts Dietikon zur Vernichtung überlassen.
	2. Das mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 27. Mai 2009 beschlagnahmte Natel der Marke "Sony Ericsson", IMEI-Nr. …, inkl. SIM-Card Sunrise (Lagernummer …) wird dem Angeklagten nach Eintritt der Rechtskraft auf erstes Verlangen her...
	Berufungsanträge:
	1. Auf die Anklage wegen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB und Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB sei infolge Rückzugs der Strafanträge der Herren B._____ und C._____ sowie von Herrn D._____ und Frau E._____ nicht einzutreten.
	2. A._____ sei der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB schuldig zu sprechen, ebenso der Widerhandlung gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a Waffengesetz.
	Die Berufung wird im Weiteren hinsichtlich Ziff. 2 des Dispositivs zurückgezogen, womit der Freispruch bezüglich des Vorwurfs des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB als in Rechtskraft erwachsen zu betrachten ist.
	3. In Abänderung von Ziff. 3 des Urteilsdispositivs sei Herrn A._____ mit einer Freiheitsstrafe von maximal fünf Monaten zu bestrafen. Es ist davon Vormerk zu nehmen, dass durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft wie vorzeitigen Straf- und Massnahmevo...
	Von der Ausfällung einer Busse sei abzusehen.
	4. Auf die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Störungen) sei gänzlich abzusehen.
	5. Herr A._____ sei aus dem vorzeitigen Massnahmeantritt zu entlassen und auf freien Fuss zu setzen.
	6. In teilweise Abänderung von Ziff. 8 des Urteilsdispositivs seien die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens sowohl von erster als auch von zweiter Instanz, einschliesslich der Kosten der amtlichen Verteidigung für beide Instanzen ...
	7. Hinsichtlich des Beschlusses der Vorinstanz auf Seite 4 Ziff. 1., wonach die nachfolgenden Gegenstände
	 Schlagstock aus Holz, 45 cm lang
	 Klappmesser, Gesamtlänge 19 cm, Klingenlänge 8 cm
	 Pfefferspray, Marke Protect plus 40 ml
	 geschwungenes samuraiähnliches Messer, Gesamtlänge 46 cm, mit zwei geschwungenen Klingen à 15 cm
	 Unterziehweste mit Stichschutz
	beschlagnahmt, eingezogen und vernichtet werden sollen, wird die Berufung zurückgezogen. Der Einziehung und Vernichtung wird damit ausdrücklich zugestimmt.
	8. Gegen die Herausgabe des Natels der Marke Sony Ericsson, IMEI-Nr. … wird nicht opponiert bzw. wird die Berufung ebenfalls zurückgezogen, womit auch dieser Beschluss in Rechtskraft erwachsen kann.
	1. Der Angeklagte A._____ sei
	der Gewalt und Drohung gegen Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1 StGB
	sowie
	der Widerhandlung gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG
	schuldig zu sprechen.
	2. Der Angeklagte sei zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten zu verurteilen, eventualiter sei bei einem Rückzug von Strafanträgen die Strafe leicht zu reduzieren, jedoch nicht unter 8 Monaten.
	3. Die Strafe sei vollumfänglich zu vollziehen.
	4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe sei zugunsten einer stationären Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 1 StGB aufzuschieben.
	Erwägungen:
	Es wird beschlossen:
	1. Auf die Anklagevorwürfe betreffend Drohung und Tätlichkeiten wird nicht eingetreten.
	2. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom 1. März 2010 hinsichtlich Dispositivziffern 1, teilweise (Verurteilung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und Widerhandlung gegen das Waffengesetz), 2 (Teilfreis...
	3. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	4. Rechtsmittel:
	Es wird erkannt:
	1. Der Angeklagte A._____ wird bestraft mit 6 Monaten Freiheitsstrafe, welche durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind.
	2. Es wird festgestellt, dass der bedingt aufgeschobene Strafrest von 97 Tagen aus dem Vollzug der Strafen gemäss Urteilen vom 24. August 2007 (umgewandelt mit Entscheid vom 26. Mai 2008) und 1. Juli 2008 sowie diversen Bussenersatzfreiheitsstrafen du...
	3. Von der Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB wird abgesehen.
	4. Es wird eine ambulante Behandlung des Angeklagten im Sinne von Art. 63 Abs. 1 StGB angeordnet.
	5. Vom Verzicht des Angeklagten auf Entschädigung und Genugtuung wird Vormerk genommen.
	6. Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Angeklagten zur Hälfte auferlegt und im Übrigen auf die Gerichtskasse genommen. Der Kostenanteil des Angekla...
	7. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr fällt ausser Ansatz; die weiteren Kosten betragen:
	8. Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden auf die Gerichtskasse genommen.
	9. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Angeklagten (übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis (übergeben)
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 das Massnahmenzentrum G._____, … [Adresse]

	sowie in vollständiger Ausfertigung an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Angeklagten
	 die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis
	 die Vorinstanz
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.

	10. Rechtsmittel:

